
 

1. Vorsitzender:  
Völkerding, Dirk  

Am Schützenplatz 4  
49451 Holdorf  
 

05494 - 979577  
0151 - 58165230  

Geschäftsführer: 
Landwehr, Matthias 

Kastanienweg 8  
49451 Holdorf  
  

05494 - 978441  
0173 - 7999373 

Kassenwart:  
Gramann, Marcus  

Osterort 2a  
49451 Holdorf  
  

05494 - 9809537  
0152 - 26250556  

Sportwart:  
Westermann, Pius 

Ahornring 34 

49451 Holdorf  
 

 
0174 - 7693823 

Damenwartin: 
Möhring, Lena 
Ritastraße 3a 
49451 Holdorf 
 

 
0176 - 61723820 

Jugendwart:  
Landwehr, Fabian 

Ahornring 36 
49451 Holdorf 
 

 
0176 - 78015548 

 

 

 

 Werbevertrag 
 

zur Unterstützung der Jugendarbeit des TV Holdorf   
 

1. zwischen dem TV Holdorf e.V. von 1976, vertreten durch den 1. Vorsitzenden oder einem Mitglied des unter  

 einander vertretungsberechtigten Vorstandes   

 

 

2. und dem Vertragspartner ____________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

   § 1 
 

Der Tennisverein Holdorf e.V. ist Erbbauberechtigter der Tennisplatzanlage, Zum Heidesee 51 in 49451 Holdorf. Der  

Verein vereinbart mit dem Werbepartner folgende Werbung: 

   Geldbetrag    Werbefläche am Eingang    Werbeplane auf den Plätzen 
 

 

  § 2 
 

Am ______________________ beginnt das Werbevertragsverhältnis und wird auf _____ Jahre befristet abgeschlossen. 

Es verlängert sich danach jeweils um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht mindestens drei Monate zum Jahresende  

schriftlich gekündigt wird.  
 

  § 3 
 

Die Summe der vereinbarten Werbung beträgt jährlich:                                         € 
 

Der o. g. Vertragspartner ist damit einverstanden, dass der TV Holdorf diesen Betrag per Bankabbuchung von seinem  

nachstehend aufgeführtem Konto jährlich einzieht.  

 

 

IBAN  _______________________________________________    Bank ________________________________________ 
 

  § 4 
 

Der TV Holdorf verpflichtet sich, dem Werbevertragspartner eine Rechnung bzw. Spendenbescheinigung über den  

oben genannten Betrag zu übermitteln.  

Bei Anschaffung und Montage einer Werbefläche obliegt die ordnungsgemäße Unterhaltung dem Tennisverein Holdorf.  

Er entscheidet auch ob bzw. wie diese angebracht oder gegebenenfalls wieder entnommen wird.  

Der Tennisverein bietet dem Werbepartner auch an, den Druck und die Gestaltung seiner Fläche zu übernehmen.  

In diesem Falle erhöht sich der vereinbarte Betrag im ersten Jahr um die dadurch entstandenen Kosten.  

 

  

_______________ ________________________________  _________________________________ 
Datum    TV  Holdorf e.V.       Werbe-/Vertragspartner 


